
Informationen und Grundsätze zur Online-Bestandserhebung 2010 
des LandesSportBundes Niedersachsen e. V. 

Allgemeine Informationen 

Verbindliche Grundlagen für die Bestandserhebung des LandesSportBundes Niedersachsen 
e.V. (LSB) sind

- die Satzung und
- die Richtlinie zur Durchführung der Bestandserhebung und zur Datenpflege.

Auf der Homepage des LSB sind die entsprechenden Dokumente hinterlegt und stehen zum 
Abruf bereit (www.lsb-niedersachsen.de/Service für Mitglieder/Online-BE). Wir bitten um 
Beachtung! 

Bitte beachten Sie die weiteren schriftlichen Hinweise in den beigefügten Unterlagen zur 
Online-Bestandserhebung 2010. 

Vorangegangen sind umfangreiche Arbeiten mit breiter Beteiligung der Gesamtorganisation 
über einen mehrjährigen Zeitraum. Insbesondere wurden auch die Meinungsbilder der 
Vereine selbst eingefangen. Hiermit ist es nun gelungen, eine einheitliche Bestandserhebung 
zu realisieren. Im jeweils definierten und geschützten Umfang können alle Beteiligten die für 
sie notwendigen Informationen aktuell abfragen und nutzen. 

Der LSB hält zur Durchführung des jährlichen Bestandserhebungsverfahren und der 
fortlaufenden Datenpflege (allgemeine Vereinsdaten) eine Datenbank vor. Diese bildet die 
gemeinsame Kommunikationsbasis des LSB mit seinen Sportbünden und seinen 
Mitgliedern, den Landesfachverbänden und Vereinen. Die verbindliche Anwendung sowie die 
sachgerechte, verantwortungsbewusste und vollständige Meldung der Bestandserhebung 
sind von elementarer Bedeutung für unsere Sportorganisation. 

Wichtige Grundsätze und Erläuterungen zu Ziffer 5 „Mitgliederzuordnung“ in 
der Richtlinie zur Durchführung der Bestandserhebung und zur Datenpflege

5.2 Zuordnung auf Seite A 

Bei der Bestandserhebung sind gemäß § 9 Ziff.2 LSB-Satzung alle Mitglieder (aktive, 
passive, sonstige) unter der Rubrik „Gesamtmitglieder“ anzugeben.

 
5.3 Zuordnung auf Seite B 

1. Das grundlegend Neue an der Bestandserhebung 2010 ist die gleichzeitige 
Bestandserhebung von LSB und Landesfachverbänden. Dafür werden künftig auf der B-
Seite nicht mehr Sportarten aufgeführt, sondern die Mitgliedslandesfachverbände des LSB. 
Die Eintragung von Mitgliedern auf Seite B setzt demnach die Mitgliedschaft des 
meldenden Vereins in dem jeweiligen Landesfachverband voraus.

2. Zur Zuordnung der Mitglieder hält der LSB eine verbindliche Sportartenliste bereit. In 
dieser sind die durch die Landesfachverbände betreuten Sportarten aufgelistet, für die der 
jeweilige Landesfachverband Betreuungsangebote, Serviceleistungen und insbesondere 
Lehrgangsangebote bereithält. Hierzu zählen insbesondere auch die Organisation des 
Wettkampf- und Spielbetriebes, das Veranstaltungsmanagement sowie allgemein die 
Weiterentwicklung und Betreuung der Sportarten. Der LSB  führt einmal jährlich eine 
entsprechende Abfrage durch und aktualisiert diese verbindliche Sportartenliste. 



3. Gemäß Satzung ist der Verein verpflichtet, seine Vereinsmitglieder den jeweiligen 
Landesfachverbänden zuzuordnen, in denen er Mitglied ist. 

4. Wenn ein Vereinsmitglied mehrere Sportarten betreibt, so ist es mit allen Sportarten 
den jeweiligen Landesfachverbänden zuzuordnen, in denen der Verein Mitglied ist. 

5. Vereinsmitglieder, die an sportartübergreifenden Angeboten teilnehmen (z. B. 
Allgemeiner Fitnesssport, Gesundheitssport o. Ä.) sind dem Landesfachverband 
zuzuordnen, dessen Sportart schwerpunktmäßig betrieben wird und in dem der Verein 
Mitglied ist. 

6. In Einzelfällen kann es vorkommen, dass die Sportart von mehreren 
Landesfachverbänden gleichzeitig betreut wird. Auf Grundlage der verbindlichen 
Sportartenliste entscheidet der Verein mit seiner Meldung über die jeweilige Zuordnung. 

7. Auch zurzeit nicht aktive Sportlerinnen und Sportler (Passive) werden auf Seite B als 
Mitglieder zugeordnet, wenn diese sich dem Landesfachverband als Mitglied zugehörig 
(verbunden) fühlen.  

8. Der Behinderten-Sportverband Niedersachsen (BSN) ist der zuständige 
Landesfachverband für den Behinderten- und Rehabilitationssport, bzw. den Sport vom 
Menschen mit Handicaps. Entscheidende Zuordnungskriterien sind vorliegende 
Behinderungen, Beeinträchtigungen und Handicaps der jeweiligen Vereinsmitglieder sowie 
die Mitgliedschaft des Vereins im BSN. Von daher wird in der Sportartenliste darauf 
verzichtet, die vielen Einzelsportarten anzuführen.  

9. Hiervon abweichend können spezifische Angebote des Rehabilitationssports 
auch durch andere Landesfachverbände betreut werden. Die Zuordnung erfolgt auf 
Grundlage des Sozialgesetzbuches sowie der einschlägigen Bestimmungen des 
Gesundheitswesens (Anerkennungs- und Abrechnungsverfahren) sowie unter Beachtung 
der vorliegenden Mitgliedschaft in einem Landesfachverband. 

10. Der Gehörlosensportverband Niedersachsen ist der zuständige 
Landesfachverband für Gehörlose. Auch hier wird auf die Aufzählung der Einzelsportarten 
verzichtet. 

11. Weiterhin wird auf die Aufzählung von Sportangeboten wie „Freizeitspiele“, 
„Gesundheitssport“ oder „Fitnesssport“ in der Sportartenliste verzichtet. Die Vereine ordnen 
diese Mitglieder nach den o. g. Grundsätzen zu. Unter Oberbegriffen wie Turnen, 
Gymnastik o. Ä. werden dann die Mitglieder dem Landesfachverband zugeordnet. 

5.4 Zuordnung auf Seite C 

1. Seite C dient der Ermittlung der Mitglieder, die keinem Landesfachverband 
zugeordnet werden können oder sollen.  

2. Zusätzlich muss der Verein auf Seite C diejenigen Sport-, Spiel- und 
Bewegungsangebote (Sportaktivitäten) benennen, die die Mitglieder ausüben, die keinem 
Landefachverband zugeordnet worden sind. 

Weiteres regelt die Richtlinie zur Durchführung der Bestandserhebung und zur Datenpflege. 


